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Wie groß muss ein Türblatt sein? Welche Tür darf in wel-

chem Gebäude eingesetzt werden? Wie ist sichergestellt, 

dass eine Tür, die als „einbruchhemmend“ bezeichnet wird, 

auch tatsächlich vor Einbruch schützt? Diese und andere 

Fragen beantworten nationale und europäische Normen, 

Richtlinien und Gesetze. Türen, wie viele andere Baupro- 

dukte auch, unterliegen verschiedenen rechtlichen Bestim-

mungen, wobei EU-Vorgaben zunehmend Priorität erhalten.

Aber unabhängig davon, ob rechtliche oder normative Vor-

gaben von der EU oder anderen Institutionen erlassen wer-

den, haben sie oft ähnliche Ziele. Dazu gehören vorrangig 

die Produktsicherheit, die Vergleichbarkeit der Qualität, ein 

fairer und freier Handel sowie die Kompatibilität verschiede-

ner Systeme. Letzteres ist gerade für Türen, bei denen viele 

Komponenten, teils von unterschiedlichen Herstellern, zu-

sammengeführt werden müssen, wichtig.

RECHTLICHE GRUNDLAGEN
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2.2 
DEFINITION 
„BAUPRODUKT“ UND 
„BAUART“

Zwei Begriffe, die im Zusammenhang 

mit Baurecht und Normen im Baube-

reich immer wieder auftauchen, sind 

„Bauprodukt“ und „Bauart“:

Bauprodukt 

Türen gehören zu den Bauprodukten. 

Im Sinne der Musterbauordnung § 2 

Abs. 10 MBO 2016 sind Bauproduk-

te „Produkte, Baustoffe, Bauteile 

und Anlagen sowie Bausätze (...), die 

hergestellt werden, um dauerhaft in 

bauliche Anlagen (...) eingebaut zu 

werden, oder aus Produkten, Bau-

stoffen, Bauteilen sowie Bausätzen 

vorgefertigte Anlagen, die hergestellt 

werden, um mit dem Erdboden ver-

bunden zu werden, wie Fertighäuser, 

Fertiggaragen und Silos (...).“1 Also 

geht es hier um Produkte oder auch 

Bausätze, die auf Dauer in Bauwer-

ken eingesetzt werden und Einfluss 

auf die Grundanforderungen an Bau-

werke haben. Unter einem Bausatz 

versteht man ein Bauprodukt, für 

das von einem Hersteller mindestens 

zwei Komponenten zusammengefügt 

wurden.

Bauart

Unter einer Bauart versteht man das 

„Zusammenfügen von Bauprodukten 

zu baulichen Anlagen oder Teilen von 

baulichen Anlagen (§ 2 Abs. 11 MBO 

2016).“ 2 Das einfachste Beispiel für 

eine bauliche Anlage ist ein Gebäude. 

2.3
DIE WICHTIGSTEN 
AKTEURE IM ÜBER-
BLICK

Verschiedene Institutionen haben 

Einfluss auf die für die Türenindustrie 

relevanten rechtlichen Grundlagen. 

Zu den wichtigsten Organisationen 

gehören:

Deutsches Institut für Bautechnik 

(DIBt)

Eine technische Behörde im Bereich 

Bau mit Sitz in Berlin, die sowohl auf 

deutscher als auch auf europäischer 

Ebene tätig ist. Sie ist die Anlaufstel-

le für alle baurechtlichen Fragen zu 

Bauprodukten und Bauarten. Alle Ak-

tivitäten dieser Behörde zielen darauf 

ab, sicheres und innovatives Bauen 

zu fördern.

Zu den einzelnen Aufgaben des DIBts 

gehören unter anderem die Zulas-

sung von nicht geregelten Baupro-

dukten und Bauarten, die Erarbeitung 

und Überprüfung von Normen, Richt-

linien, Verordnungen etc., die Euro-

päische Technische Bewertung (ETA) 

von nicht geregelten Bauprodukten 

und Bauarten, Bauforschung, Markt-

überwachung und die Überprüfung 

sowie Anerkennung von Zulassungs-

stellen.

Deutsches Institut für Normung e. V.

Wie das DIBt befindet sich auch das 

Deutsche Institut für Normung in 

Berlin, im Gegensatz dazu handelt 

es sich beim DIN e. V. aber um eine 

privatrechtliche Organisation. In ihren 

Zuständigkeitsbereich fallen die nati-

onalen Normen („DIN-Normen“). Als 

einzige deutsche Normungsorganisa-

tion ist das DIN auch auf europäischer 

und internationaler Ebene anerkannt. 

Konkret mit Türen befasst sich der 

Arbeitsausschuss NA 005-09-01 AA 

„Türen, Tore, Fenster, Abschlüsse, 

Baubeschläge und Vorhangfassa-

den“, welcher wiederum zum Nor-

menausschuss Bauwesen (NABau) 

gehört. Der NABau prüft und bearbei-

tet alle Normungsvorschläge für den 

Bau, seine Tätigkeit hat ebenfalls 

Auswirkungen auf europäische und 

internationale Normen.

EU-Kommission

Ein Organ der Europäischen Union, 

das den einzelnen Mitgliedsstaaten 

übergeordnet ist. In seiner Funktion 

lässt es sich am besten mit der Re-

gierung eines Nationalstaats verglei-

chen. Die EU-Kommission sorgt für 

die Umsetzung europäischer Richt-

linien, Verordnungen und Beschlüs-

se. Die Stärkung des Binnenmarktes 

zählt die Institution zu ihren Priori-

täten.

EU-Komitees für Standardisierung

Verantwortlich für die europäische 

Normgebung sind die drei EU-Komi-

tees für Standardisierung:

-  Europäisches Institut für Telekom-

munikationsnormen (ETSI): 

Zuständig für Telekommunikation

-  Europäisches Komitee für elektro-

technische Normung (CENELEC): 

Zuständig für Elektrotechnik

-  Europäisches Komitee für 

Normung (CEN): 

Zuständig für alle Bereiche außer 

Telekommunikation und Elektro-

technik, die für Türen relevanten 

Normen werden auf EU-Ebene also 

vom CEN erarbeitet.



2.4
BAURECHT

Das deutsche Baurecht umfasst alle 

Rechtsvorschriften, die das Bauen 

betreffen. In diesem Kontext steht das 

Bauordnungsrecht im Vordergrund. 

Hierbei geht es, verkürzt dargestellt, 

um alle Vorschriften, die regeln, wie 

Bauvorhaben im Detail ausgeführt 

werden müssen. 

Da das deutsche Baurecht zuneh-

mend von europäischen Vorgaben 

beeinflusst wird, sollen im Folgenden 

die wichtigsten Vorgaben sowohl von 

nationaler als auch von europäischer 

Seite vorgestellt werden. Dabei ist zu 

beachten, dass das Baurecht derzeit 

im Wandel ist, weil europäische und 

nationale Verordnungen, Normen etc. 

miteinander in Einklang gebracht 

werden müssen.

2.4.1 DIE BAUPRODUKTEN- 

VERORDNUNG

Von der Baurichtlinie zur 

Bauproduktenverordnung 

Bevor die Bauproduktenverordnung 

(EU-Recht) 2013 in Kraft trat, galt 

lange Zeit die Bauproduktenrichtlinie, 

ebenfalls EU-Recht. Sie zielte darauf 

ab, die Rechts- und Verwaltungsvor-

schriften, die in den unterschied- 

lichen Mitgliedsstaaten für Bauproduk-

te galten, aneinander anzupassen. 

Allerdings musste die Baurichtlinie 

in den einzelnen Staaten erst in na-

tionales Recht umgewandelt werden. 

In Deutschland gibt es dafür das Bau-

produktengesetz, kurz BauPG. 

Diese „Übersetzungen“ in nationales 

Recht führen jedoch dazu, dass es 

doch immer wieder zu Abweichungen 

zwischen den EU-Staaten kommt. 

Die Bauproduktenverordnung löst 

dieses Problem, da sie direkt, ohne 

einen weiteren juristischen Zwi-

schenschritt, angewendet werden 

muss. Trotzdem gibt es das Baupro-

dukten-Anpassungsgesetz, welches 

das Bauproduktengesetz an die neue 

Verordnung anpasst. Außerdem weist 

das DIBt darauf hin, dass für einige 

Produkte noch nationale Restnormen 

gelten können, wenn die Europä- 

ischen Richtlinien unvollständig oder 

ungenau sind. Am 12. Dezember 2012 

trat eine Neufassung des Baupro-

duktengesetzes in Kraft, um die EU- 

Bauproduktenverordnung umzusetzen, 

wozu für einige Aspekte ergänzende 

nationale Regeln erforderlich waren.

Ziel der Bauproduktenverordnung

Wie schon die Bauproduktenrichtlinie 

strebt auch die Bauproduktenver-

ordnung (BauPVO) an, Bauprodukte 

EU-weit nach möglichst einheitlichen 

Standards zu regeln. Allerdings wer-

den die Inhalte für die Bauprodukten-

verordnung vereinfacht und auf den 

neuesten Stand gebracht. Primär 

geht es der BauPVO um den freien 

Warenverkehr in der EU. Dazu sollen 

Handelshemmnisse abgebaut und 

einheitliche Produkt- und Prüfstan-

dards vorgegeben werden, sodass 

länderübergreifend gültige Aussa-

gen über die Leistungen eines Bau-

produktes getroffen werden können. 

Die BauPVO legt also fest, welche 

Bedingungen Bauprodukte erfüllen 

müssen, wie die Leistungserklärung 

und CE-Kennzeichnung (» Kap. 2.8.1) 

erfolgen müssen.

Inhalt der Bauproduktenverordnung

Aber welche Bedingungen genau 

müssen Bauprodukte denn nun er-

füllen, damit sie in den Warenverkehr 

gebracht werden dürfen? Dazu gibt 

die BauPVO sieben Grundanforderun-

gen an Bauwerke vor:

1.  Mechanische Festigkeit und 

Standsicherheit 

2. Brandschutz

3.  Hygiene, Gesundheitsschutz und 

Umweltschutz 

4. Nutzungssicherheit 

5. Schallschutz 

6.  Energieeinsparung und 

Wärmeschutz

7. Nachhaltigkeit

Damit ein Produkt in der EU ver-

kauft werden darf, muss es also diese 

Grundanforderungen erfüllen bzw. 

dafür sorgen, dass es das Gebäude, 

in dem es eingebaut wird, in Hinblick 

darauf unterstützt. Das gilt auch für 

Türen, darum auch die große Aus-

differenzierung der Funktionstüren. 

Schallschutz und Wärmedämmung 

können u.a. über den Aufbau des Tür-

blattes und die Dichtungen realisiert 

werden, feuerhemmende Türen hel-

fen dabei, Brandschutzvorgaben in 

einem Gebäude umzusetzen und der 

Klemmschutz erhöht die Nutzungs-

sicherheit. Was die Nachhaltigkeit 

betrifft, so zeichnet zum Beispiel das 

Institut Bauen und Umwelt e. V. Pro-

dukte für diesen Aspekt aus. Türen 

mit einem entsprechenden Siegel 

erfüllen also auch die neuen manda-

tierten Grundanforderungen.

RECHTLICHE GRUNDLAGEN
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2.4.2 LBO & MBO

Die Einführung europäischer Normen 

reduziert den Spielraum auf nationa-

ler Ebene zunehmend. Durch europä-

ische Normen und EU-Verordnungen 

sind die Anforderungen an Baupro-

dukte in den meisten Fällen schon 

recht klar umrissen. Welche Anfor-

derungen im Detail an ein Gebäude 

gestellt werden, regelt dagegen das 

jeweilige nationale Baurecht. Hier 

spielen die Landesbauordnungen 

(LBO) und die Musterbauordnung 

(MBO) eine wesentliche Rolle.

Landesbauordnung (LBO)

Baurecht ist in Deutschland grund-

sätzlich Sache der Länder. Darum hat 

jedes Land seine eigene Bauordnung, 

die so genannte Landesbauordnung, 

kurz LBO. Als wichtigster Bestand-

teil des Bauordnungsrechts regeln 

die LBOs alle Anforderungen, die 

bei einem Bauvorhaben zu beachten 

sind. Auf diese Weise soll die Sicher-

heit von Personen gewährleistet und 

Schäden an Gebäuden vermieden 

werden. Die Einhaltung der Vorgaben 

durch die LBOs ist verpfl ichtend.

Musterbauordnung (MBO)

Die Musterbauordnung (MBO) dient 

den 16 LBOs der Bundesländer als 

Vorlage und sorgt so dafür, dass die 

LBOs nicht zu sehr auseinander drif-

ten. Herausgegeben wird die MBO von 

der ARGEBAU. Diese Abkürzung be-

zeichnet die Bauministerkonferenz, in 

der die für Städtebau, Bau- und Woh-

nungswesen zuständigen Minister 

und Senatoren vertreten sind.
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und Senatoren vertreten sind.

Bei der Musterbauordnung handelt 

es sich um eine Standard- und Min-

destbauordnung, die selbst keinen 

Gesetzescharakter hat. Ihr Haupt-

zweck besteht darin, die Produkt-

sicherheit zu gewährleisten und zu 

erhöhen. Dazu defi niert sie Anfor-

derungen an Bauprodukte, die sich 

weitgehend mit den mandatierten 

Eigenschaften bzw. Grundanforde-

rungen der BauPVO decken.



31. 08. 2017 

Veröffentlichung der  

Muster-Verwaltungsvorschrift  

Technische Baubestimmungen 

Ausgabe 2017/1 

mit Druckfehlerkorrektur  

vom 11. Dezember 2017 

Vorbemerkungen 

_______________ ______________

1 nach Landesrecht 

Vorbemerkungen 

1 Bauordnungsrechtliche Vorgaben 

Die Musterbauordnung1 (MBO1) enthält in § 85 a Abs. 1 MBO1 die Ermächtigung, im Rahmen einer 

Verwaltungsvorschrift die allgemeinen Anforderungen an bauliche Anlagen, Bauprodukte und andere Anlagen 

und Einrichtungen durch Technische Baubestimmungen zu konkretisieren. 

In § 85 a Abs. 2 MBO1 werden detaillierte Vorgaben gemacht, zu welchen bauaufsichtlichen Anforderungen 

Konkretisierungen vorgenommen werden können. Die Konkretisierungen können durch Bezugnahme auf 

technische Regeln und deren Fundstellen oder auf andere Weise erfolgen, insbesondere in Bezug auf: 

■ die Planung, Bemessung und Ausführung baulicher Anlagen und ihrer Teile,

■ Merkmale und Leistungen von Bauprodukten in bestimmten baulichen Anlagen oder ihren Teilen,

■ Verfahren für die Feststellung der Leistung eines Bauproduktes, das nicht das CE-Zeichen nach

Bauproduktenverordnung trägt,

■ zulässige und unzulässige besondere Verwendungszwecke für Bauprodukte,

■ Festlegungen von Klassen und Stufen, die Bauprodukte für bestimmte Verwendungszwecke aufweisen

sollen,

■ Voraussetzungen für die Abgabe der Übereinstimmungserklärung für nicht harmonisierte Produkte,

■ Angaben zu nicht harmonisierten Bauprodukten sowie zu Bauarten, die eines allgemeinen bauaufsichtlichen

Prüfzeugnisses bedürfen sowie

■ Art, Inhalt und Form der technischen Dokumentation.

Es gilt der Grundsatz, dass nur solche Inhalte in die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 

(MVV TB) als Technische Baubestimmungen aufgenommen werden, die zur Erfüllung der Anforderungen der 

Bauordnungen an bauliche Anlagen, Bauprodukte und andere Anlagen und Einrichtungen unerlässlich sind. Die 

Bauaufsichtsbehörden können jedoch im Rahmen ihrer Entscheidungen zur Ausfüllung unbestimmter 

Rechtsbegriffe auch auf allgemein anerkannte Regeln der Technik zurückgreifen, die keine Technischen 

Baubestimmungen sind.  

Das Deutsche Institut für Bautechnik macht nach Anhörung der beteiligten Kreise im Einvernehmen mit den 

obersten Bauaufsichtsbehörden die Technischen Baubestimmungen als Muster-Verwaltungsvorschrift bekannt. 

Für eine unmittelbare Geltung in dem jeweiligen Land ist die öffentliche Bekanntmachung der 

Verwaltungsvorschrift erforderlich. 

Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 

2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die 

Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1). 
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2.5
VON DER BAUREGEL-
LISTE ZUR MUSTER-
VERWALTUNGSVOR-
SCHRIFT TECHNISCHE 
BAUBESTIMMUNGEN 

Die Bauregelliste erläutert, welche 

Regeln für welche Bauprodukte ein-

gehalten werden müssen. Allerdings 

wird aktuell auch die Bauregelliste in 

Frage gestellt. Als die Liste erstellt 

wurde, handelte es sich noch um eine 

überschaubare Anzahl von Regeln. 

Mittlerweile ist der Umfang der Re-

geln und Normen jedoch erheblich 

angewachsen. Hinzu kommt, dass 

harmonisierte europäische Normen 

zunehmend die traditionellen Regeln 

der Technik ersetzen, aber keines-

wegs immer mit den nationalen Be-

stimmungen zusammenpassen. 2014 

erklärte der Europäische Gerichtshof 

die Bauregellisten für unzulässig, so-

dass sie durch ein neues Dokument 

ersetzt werden müssen. Dabei han-

delt es sich um die Muster-Verwal-

tungsvorschrift Technische Baube-

stimmungen. In einigen Bundesländern 

hat dieses Dokument die Bauregel-

liste bereits abgelöst, aber noch nicht 

überall. Mit einer bundesweiten Ein-

führung wird 2019 gerechnet.

2.5.1. DIE BAUREGELLISTE 

Die Bauregelliste wird vom DIBt ver-

öffentlicht und ist Bestandteil der 

LBO. LBO und MBO legen fest, unter 

welchen Bedingungen Bauproduk-

te und Bauarten verwendet werden 

dürfen. Um die Anforderungen, die 

die LBOs an die verschiedenen Bau-

produkte stellen, zu erfüllen, müs-

sen verschiedene technische Regeln 

beachtet werden. Die Bauregelliste 

stellt diese Regeln zusammen und 

macht sie bekannt.

Außerdem erklärt die Bauregelliste, 

wie die Einhaltung der Regeln über-

prüft und nachgewiesen werden 

muss. Nicht für alle Bauprodukte gibt 

es allerdings technische Regeln. Die 

Verwendbarkeit dieser so genannten 

nicht geregelten Produkte muss den

noch nachgewiesen werden. Für diese 

Produkte muss ein Verwendbar-

keits- und Übereinstimmungsnach-

weis (» Kap. 2.6) erbracht werden. 

Die Bauregelliste legt fest, welches 

Verfahren und welche Art von Nach-

weis dazu nötig sind. Das Gleiche gilt 

für Produkte, die zwar geregelt sind, 

aber erheblich von den betreffenden 

Regeln abweichen. 

Die Struktur der Bauregelliste

Die Bauregelliste fasst drei Listen zu-

sammen: Bauregelliste A, B und C. 

Vereinfacht gesagt, wird Bauregelliste 

A herangezogen, wenn es um Pro-

dukte geht, die in den Bereich na-

tionaler Regeln und Bestimmungen 

(LBO) fallen. Bauregelliste B wird 

relevant, wenn für die betreffenden 

Produkte harmonisierte europäische 

Normen gelten und die Produkte das 

CE-Kennzeichen (» Kap. 2.8.1) brau-

chen. Sonstige Produkte fi nden sich 

in Bauregelliste C.

RECHTLICHE GRUNDLAGEN
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BAUREGELLISTE A

Teil 1: Für geregelte Bauprodukte

BRL A Teil 1 gibt Auskunft darüber, welche technischen Regeln wofür gelten, wel-

cher Übereinstimmungsnachweis nötig ist und welcher Verwendbarkeitsnachweis 

erbracht werden muss, falls ein Produkt von den genannten Regeln abweicht. In die-

sem Teil der Bauregelliste (» Kap. 6) findet man die nationalen Normen für Türen.

Beispiel zu Türen:

Teil 2: Für nicht geregelte Bauprodukte

Da es für diese Produkte keine technischen Regeln gibt, muss ihre Verwendbarkeit 

immer extra nachgewiesen werden. Die Bauregelliste regelt die Art des Verwend-

barkeitsnachweises, das Prüfverfahren und die Art des Übereinstimmungsnach-

weises.

Beispiel zu Türen:

Bauprodukt Technische Regeln Übereinstim-
mungsnachweis

Verwendbarkeits-
nachweis
bei wesentlichen 
Abweichung von den 
technischen Regeln

Mineralfaserplatten 
als Einlagen für
Feuerschutztüren

DIN 18089-1:1984-01 Übereinstimmungs- 
nachweis durch 
eine anerkannte 
Prüfstelle (ÜZ)

Allgemein bauauf-
sichtliche Zulas-
sung

Tab. 2.1 Beispiel Bauregelliste A Teil 1, Ausgabe 2015/02.

Bauprodukt Verwendbarkeits-
nachweis

Anerkanntes Prüf-
verfahren nach

Übereinstimmungs-
nachweis

Türen und Tore als
Rauchschutz- 
abschlüsse

Allgemeines 
bauaufsichtliches 
Prüfzeugnis 

DIN 18095-1:1988-10
DIN 18095-3:1999-06

Übereinstimmungs- 
nachweis des
Herstellers (ÜH)

Tab. 2.2 Beispiel Bauregelliste A Teil 2, Ausgabe 2015/02.

Teil 3: Für nicht geregelte Bauarten

Vergleichbar mit Teil 2, aber nicht für nicht geregelte Bauprodukte, sondern für 

nicht geregelten Bauarten. (In diesem Teil der Bauregelliste gibt es kein direktes 

Beispiel für Türen.)
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BAUREGELLISTE B

Teil 1: Für Bauprodukte, die aufgrund des Bauproduktengesetzes auf den Markt 

gebracht wurden

Hier geht es um Bauprodukte nach BauPG, die in verschiedenen Leistungsklassen 

eingestuft und nach bestimmten technischen Spezifikationen reglementiert wer-

den. Dazu können harmonisierte Normen wie die hEN 14351-1 Fenster und Türen 

– Produktnormen, Leistungseigenschaften – Teil 1: Fenster und Außentüren ohne 

Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/ oder Rauchschutz zählen, aber auch 

Europäische Technische Zulassungen.

Beispiel zu Türen: 

Bezeichnung Norm In Abhängigkeit vom Ver-
wendungszweck erforder-
liche Stufen und Klassen

Fenster und Außentüren 
ohne Eigenschaften bezüg-
lich Feuerschutz und/ oder 
Rauchdichtheit

EN 14351-1:2006+A1:2010 
in Deutschland umgesetzt 
durch DIN EN 14351-
1:2010-08

Anlage 01 (Anlage 01 der 
Bauregelliste ist zu konsul-
tieren, um mehr über die 
erforderlichen Leistungs-
stufen und -klassen zu 
erfahren.)

Bauprodukt Vorschriften zur
Umsetzung der
genannten
EG-Richtlinien

In den Vorschrif-
ten nach Spalte 3 
nicht berücksich-
tigte Grundanfor-
derungen nach 
Artikel 3 Absatz 1 
der Bauproduk-
tenverordnung 
und die hierfür 
noch nachzuwei-
senden Produkt-
merkmale

Zusätzlich zur 
CE-Kennzeichnung 
erforderlicher Verwend-
barkeits- und Überein-
stimmungsnachweis für 
die Anforderungen nach 
Spalte 4

Verwend-
barkeits-
nachweis

Überein-
stim-
mungs-
nachweis

Feststellanlagen 
für Feuerschutz-
abschlüsse

2006/95/EG
2004/108/EG
2006/42/EG

Brandschutz:
Brandmeldung,
Auslösevorrich-
tung, Feststellvor-
richtung

Allgemeine 
bauauf-
sichtliche 
Zulassung

Der er-
forderliche 
Überein-
stimmungs-
nachweis 
wird in der 
Zulassung 
geregelt.

Tab. 2.3 Beispiel Bauregelliste B Teil 1, Ausgabe 2015/02.

Tab. 2.4 Beispiel Bauregelliste B Teil 2, Ausgabe 2015/02.

Teil 2: Für Bauprodukte, die nicht allen Grundanforderungen der Bauprodukten-

verordnung entsprechen 

Deswegen brauchen diese Produkte einen zusätzlichen Verwendbarkeitsnachweis. 

Bisher waren auch ein Übereinstimmungsnachweis und eine entsprechende Kenn-

zeichnung mit Ü-Zeichen erforderlich, das entfällt nun aber (» Kap. 2.5.2).

BAUREGELLISTE C

Sonstige Bauprodukte, die nicht aus-

schlaggebend für die Sicherheit sind 

und darum keinen Nachweis benöti-

gen. 

Beispiel zu Türen: Innentüren ein-

schließlich Zubehör

Es werden nach bauaufsichtlichen 

Vorschriften nur Normalentflamm-

barkeit (DIN 4102-B2 bzw. Klasse E 

nach DIN EN 13501-1) vorausgesetzt 

und keine weitergehenden Brand-

schutzanforderungen oder Anforde-

rungen an den Schall- und Wärme-

schutz gestellt.

RECHTLICHE GRUNDLAGEN
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2.5.2 MUSTER-VERWALTUNGSVORSCHRIFT TECHNISCHE BAUBESTIMMUNGEN 

Der Europäische Gerichtshof erklärte die deutsche Bauregelliste für rechtswidrig, weil sie den Markt unerlaubt beschränkt. Die 

Begründung: Die Bauregellisten und die Kennzeichnung mit Ü-Zeichen stellen zusätzlich Anforderungen an Bauprodukte, die 

bereits durch harmonisierte europäische Normen behandelt und mit dem CE-Kennzeichen markiert werden. Eine vergleichbare 

Praxis gibt es in anderen Mitgliedsstaaten nicht, somit unterliegt die Vermarktung von Bauprodukten in Deutschland strenge-

ren und abweichenden Anforderungen. Seit dem 15. Oktober 2016 darf kein Ü-Zeichen mehr für Produkte verlangt werden, die 

bereits das CE-Zeichen tragen. 

Das Gerichtsurteil hat aber auch für die gesamte Bauregelliste Folgen, denn Mitgliedsstaaten dürfen ausschließlich auf Bau-

werksebene Regelungen erlassen. Darum erarbeitet die Fachkommission Bauen ein neues Dokument: die Muster-Verwal-

tungsvorschrift Technische Baubestimmungen. Dieses Dokument gliedert sich wie folgt:

Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Bestimmungen

Besonders wichtig für Türen ist der Abschnitt C 2.6, da die hier aufgeführte, aktualisierte Liste den technischen Bestimmungen 

entspricht, die in der Bauregelliste A in Teil 1 Kap. 6 zu finden war.

Technische Baubestimmungen, die bei der Erfüllung der Grund-
anforderungen an Bauwerke zu beachten sind

A1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit
A2 Brandschutz
A3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
A4 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
A5 Schallschutz
A6 Wärmeschutz

Technische Baubestimmungen für Bauteile und Sonderkon- 
struktionen, die zusätzlich zu den in Abschnitt A aufgeführten 
Technischen Baubestimmungen zu beachten sind

B1 Allgemeines
B1  Technische Regelungen für Sonderkonstruktionen und Bau-

teile gem. § 85a Abs. 2 MBO
B1  Technische Gebäudeausrüstungen und Teile von Anlagen zum 

Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden 
Stoffen, die die CE-Kennzeichnung nicht nach der Bauproduk-
tenverordnung tragen

B1  Bauprodukte und Bauarten, die Anforderungen nach anderen 
Rechtsvorschriften unterliegen, für die nach § 85 Abs. 4 a MBO 
eine Rechtsverordnung erlassen wurde

Technische Baubestimmungen für Bauprodukte, die nicht die 
CE-Kennzeichnung tragen, und für Bauarten

C1 Allgemeines
C2  Voraussetzungen zur Abgabe der Übereinstimmungserklärung 

für Bauprodukte nach § 22 MBO
C2  Bauprodukte, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen 

Prüfzeugnisses nach § 19 Absatz 1 Satz 2 MBO bedürfen
C2  Bauarten, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-

zeugnisses nach § 16a Absatz 3 MBO bedürfen

Bauprodukte, die keines Verwendbarkeitsnachweises bedürfen

D1 Allgemeines
D1 Liste nach § 85a Abs. 4
D1 Technische Dokumentation nach § 85a Abs. 2 Nr. 6 MBO



2.6
VERWENDBARKEITS- 
UND ÜBEREINSTIM-
MUNGSNACHWEISE

Im Zusammenhang mit der Bau-

regelliste war bereits mehrfach von 

Verwendbarkeits- und/ oder Über-

einstimmungsnachweisen die Rede, 

auch die Muster-Verwaltungsvor-

schrift Technische Baubestimmun-

gen verlangt diese Nachweise. Aber 

was genau meinen diese beiden Be-

griffe nun?

2.6.1 VERWENDBARKEITS-

NACHWEISE

Ein Verwendbarkeitsnachweis be-

weist, dass nicht geregelte oder ab-

weichende Produkte für den inten-

dierten Verwendungszweck geeignet 

sind. Dabei ist zu beachten, dass Ver-

wendungsnachweise – im Gegensatz 

zu Normen – keine allgemeingültige 

Aussage treffen können, sondern im-

mer nur für spezifi sche Produkttypen 

und unter bestimmten Bedingungen 

gelten. Außerdem ist die Gültigkeit 

zeitlich eingeschränkt. An einem vor-

her festgelegten Datum erlischt die 

Gültigkeit des Nachweises. Benötigt 

ein Produkt einen Verwendbarkeits-

nachweis, muss es also unbedingt bis 

zu diesem Datum eingebaut werden. 

Man unterscheidet auf nationaler 

Ebene verschiedene Formen des Ver-

wendbarkeitsnachweises. Welcher 

Nachweis erforderlich ist, hängt von 

dem jeweiligen Produkt ab. So brau-

chen Feuerschutzabschlüsse zur Zeit 

eine abZ, Rauchschutztüren aber 

„nur“ ein abP. Erhält ein Bauprodukt 

die Zulassung, wird dies mit Ü-Zei-

chen (»  2.6.2) kenntlich gemacht. 

Soll ein Bauprodukt im europäischen

Ausland vermarktet werden, kommt 

ein weiterer Verwendbarkeitsnach-

weis hinzu, die Europäische Techni-

sche Bewertung.

Allgemeine bauaufsichtliche

Zulassung (abZ)

Die allgemeine bauaufsichtliche Zu-

lassung ist der am häufi gsten ange-

wandte Verwendbarkeitsnachweis. 

Vergeben wird sie vom Deutschen 

Institut für Bautechnik. Produkte der 

Bauregelliste A1, die von der Regel 

abweichen, sowie nicht geregelte 

Bauprodukte, deren Verwendbar-

keit nachgewiesen ist, können mit 

der Allgemeinen bauaufsichtlichen 

Zulassung nachweisen, dass sie die 

bauaufsichtlichen Anforderungen an 

ihre Verwendbarkeit oder Anwendung 

erfüllen. Für den Türenbereich kann 

die abZ auf verschiedene Arten er-

teilt werden: Entweder mit nationaler 

Klassifi zierung auf Basis nationaler 

oder auf Basis nationaler und/ oder 

europäischer Prüfungen.

Allgemeines bauaufsichtliches

Prüfzeugnis (abP)

Diese Form des Verwendbarkeits-

nachweises kann als die „kleine Zu-

lassung“ bezeichnet werden. Das 

Prüfzeugnis wird für Produkte, die 

nicht erheblich für die Sicherheit 

einer baulichen Anlage sind oder 

die im Rahmen eines allgemein an-

erkannten Prüfverfahrens beurteilt 

werden können, verwendet. Für wel-

che Produkte genau das Prüfzeugnis 

Sinn macht, zeigt die Bauregelliste. 

Das abP bestätigt, dass die betref-

fenden Produkte für den geplanten 

Zweck eingesetzt werden dürfen. 

Verantwortlich für die Vergabe des 

Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-

zeugnisses sind Prüfstellen, die vom 

DIBt oder einer obersten Bauauf-

sichtsbehörde für diese Aufgabe an-

erkannt wurden. 

Zustimmung im Einzelfall (ZiE)

Bauprodukte, die gar nicht reguliert 

sind, brauchen eine Zustimmung im 

Einzelfall. Die Vergabe der ZiE ist 

Angelegenheit der obersten Bauauf-

sichtsbehörde, allerdings kann sie 

darauf verzichten, wenn keine Gefah-

ren durch die Verwendung des betref-

fenden Produktes zu erwarten sind.

Europäische Technische Bewertung 

(ETA)

Bewertet die Leistung eines Bau-

produkts im Anwendungsbereich der 

EU-Bauproduktenverordnung.
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2.6.2. ÜBEREINSTIMMUNGS-

NACHWEIS

Der Übereinstimmungsnachweis wird 

mit Ü-Zeichen am Produkt kennt-

lich gemacht. Das Ü-Zeichen ist aber 

kein Zeichen für Qualität, sondern 

zeigt der Bauaufsicht lediglich, ob ein 

Produkt mit den geforderten techni-

schen Regeln oder Verwendbarkeits-

nachweisen übereinstimmt. Es gibt 

drei verschiedene Verfahren, um den 

Übereinstimmungsnachweis zu er-

bringen:

-  Übereinstimmungsnachweis des 

Herstellers (ÜH)

Der Hersteller prüft eigenverant-

wortlich, ob sein Produkt mit den 

zugrunde liegenden technischen 

Regeln übereinstimmt und bringt 

das Ü-Zeichen selbst an. 

-  Übereinstimmungsnachweis 

des Herstellers nach vorheriger 

Prüfung des Produktes durch eine 

anerkannte Prüfstelle (ÜHP)

Erstprüfung durch eine anerkannte 

Prüfstelle, der Hersteller über-

wacht, dass die festgestellten Leis-

tungen aufrechterhalten bleiben 

und bringt das Ü-Zeichen an.

-  Übereinstimmungszertifi kat durch 

eine anerkannte Prüfstelle (ÜZ)

Produktprüfung durch die Prüfstelle,

Erstüberwachung vom Hersteller, 

Zertifi zierung durch eine Zertifi zie-

rungsstelle und anschließend kon-

tinuierliche Fremdüberwachung, 

der Hersteller darf das Ü-Zeichen 

nur anbringen, wenn das Zertifi kat 

der Zertifi zierungsstelle vorliegt.

2.7
NORMEN

Das deutsche Institut für Normung 

defi niert den Begriff der Norm wie 

folgt: 

„Eine Norm ist ein Dokument, das 

Anforderungen an Produkte, Dienst-

leistungen oder Verfahren festlegt. 

Sie schafft somit Klarheit über deren 

Eigenschaften, erleichtert den freien 

Warenverkehr und fördert den Ex-

port. Sie unterstützt die Rationalisie-

rung und Qualitätssicherung in Wirt-

schaft, Technik, Wissenschaft und 

Verwaltung. Sie dient der Sicherheit 

von Menschen und Sachen sowie der 

Qualitätsverbesserung in allen Le-

bensbereichen.“ 3

2.7.1 NATIONALE NORMEN

Zuständig für die nationalen Normen 

ist das bereits beschriebene Deutsche 

Institut für Normung. Der Anstoß zu 

einer neuen Norm kann theoretisch 

von jedem Bürger kommen. Wer Inte-

resse hat, stellt einen Normungsan-

trag und bringt konkrete Vorschläge 

ein. Ein Arbeitsgremium widmet sich 

dem Antrag, wenn Bedarf gesehen 

wird und die fi nanziellen Mittel zur 

Verfügung stehen.

Rechtliche Verbindlichkeit

von Normen

DIN-Normen sind keine Gesetze, es 

besteht keine Pfl icht, sie anzuwenden, 

es sei denn, Verträge oder bestimmte 

Rechts- oder Verwaltungsvorschrif-

ten verlangen die Einhaltung. Ein 

wichtiges Argument dafür, mit der 

Norm zu arbeiten, ist der Schutz vor 

Haftung. Entstehen an einem oder 

durch ein Bauprodukt Schäden, kann 

der Hersteller oder Monteur korrek-

tes Verhalten leichter nachweisen, 

wenn er die Vorgaben der betreffen-

den Norm eingehalten hat. 

Die wichtigsten Norm-Typen im 

Überblick 

-  Grundnorm: Bezieht sich auf ein 

bestimmtes Fachgebiet und bildet 

oft die Basis für andere Normen.

-  Terminologienorm: Welche Begriffe 

sind wichtig, was bedeuten sie?

-  Prüfnorm: Wie muss das Baupro-

dukt geprüft werden?

-  Produktnorm: Welche Anforde-

rungen muss ein Produkt erfüllen, 

damit es für gebrauchstauglich 

befunden wird?

-  Schnittstellennorm: Wie kann die 

Kompatibilität von Produkten und 

Systemen gesichert werden?

-  Deklarationsnorm: Welche Daten 

sind nötig, um ein Produkt zu be-

schreiben?

-  Werksnorm: Für den inner-

betrieblichen Gebrauch und für 

Zulieferungen

2.7.2 EUROPÄISCHE NORMEN

Damit der Binnenhandel in der EU 

reibungslos verläuft, sind europaweit 

gültige Normen nötig. Darum bezie-

hen sich auch die LBOs zunehmend 

auf europäische Normen, zumal har-

monisierte Europäische Normen sehr 

wohl verpfl ichtend sind.

Eine europäische Norm wird in 5 

Schritten erarbeitet:

1.  Eine Norm muss geschaffen 

werden, wenn es ein „Mandat“ 

dafür gibt. Das bedeutet, dass die 

Einhaltung einer mandatierten 

Eigenschaft – zum Beispiel Brand-

schutz – in einer Norm geregelt 

werden muss. Vorschläge zu einer 

neuen Norm können von nationa-

len Normungsorganisationen (für 

Deutschland wäre dies das DIN e. V.), 



der EU-Kommission und von ande-

ren europäischen oder internatio-

nalen Organisationen kommen. 

2.  Das jeweilige Komitee kommt 

zusammen und erarbeitet einen 

Normentwurf (prEN). Die Nor-

mung von Türen fällt wie bereits 

erwähnt in den Zuständigkeitsbe-

reich des CEN und innerhalb die-

ses Komitees befasst sich konkret 

das Technische Komitee „CEN/

TC 33 – Doors, windows, shutters, 

buildung hardware and curtain 

walling“ mit dem Thema „Tür“.

3.  Einsprüche oder Ergänzungen 

können in einer anschließenden 

Beratungsphase geklärt werden.

4.  Danach wird die neue oder aktuali-

sierte europäische Norm (EN) ver-

öffentlicht. Das Kennzeichen DIN 

EN erhalten europäische Normen, 

wenn sie in das deutsche Normen-

werk übernommen wurden. 

5.  Von einer harmonisierten Europä-

ischen Norm (hEN) spricht man, 

sobald die Norm im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht 

wurde. Diese Normen konkretisie-

ren die Umsetzung der EU-Normen. 

Sie beinhalten einen Anhang (ZA) 

der den Zusammenhang zwischen 

DIN und hEN erläutert und haben 

quasi Gesetzescharakter. Ist die 

hEN veröffentlicht, sollte sie in den 

Mitgliedsstaaten der EU ange-

wendet werden. Meist gibt es eine 

Übergangsphase, in der DIN- und 

EU-Normen parallel gelten bis die 

nationalen Normen entweder ganz 

zurückgezogen oder angepasst 

werden.

Ein Nebeneffekt der europäischen 

Normung besteht darin, dass teilwei-

se für ein Bauprodukt mehrere Nor-

men herangezogen werden müssen, 

weil das „Mandat“ den Ausgangs-

punkt bildet. Ein gutes Beispiel aus 

der Türenindustrie sind die Brand-

schutztüren, die früher von einer 

Norm geregelt wurden, jetzt aber die 

Anforderungen mehrerer Normen 

berücksichtigen müssen. Außerdem 

kann es immer wieder zu zeitlichen 

Verzögerungen kommen, da die An-

gleichung der teils stark variieren-

den nationalen Normen eine große 

Herausforderung darstellt. So ver-

schob sich etwa die Einführung der 

Europäischen Produktnorm für Tü-

ren, Tore und Fenster mit Feuer- und/

oder Rauchschutzeigenschaften, die 

EN 16034, immer wieder. Ebenso ver-

zögert sich die EN 14351-2 auch wei-

terhin, weswegen in der Zwischenzeit 

„nur“ Lösungen mit Europäischen 

Technischen Bewertungen erwirkt 

werden.

2.8
KENNZEICHNUNG

Um deutlich zu machen, dass ein Pro-

dukt bestimmte Anforderungen er-

füllt, einer Norm entspricht o.ä. gibt 

es verschiedene Kennzeichnungen. 

Man unterscheidet freie Prüfzeichen, 

die auf freiwilliger Basis vergeben 

werden und sich an den Endverbrau-

cher richten, und mandatierte Kenn-

zeichen, die nachweisen, dass ein 

Produkt tatsächlich über gewisse vor-

geschriebene Eigenschaften verfügt. 

2.8.1 MANDATIERTE

KENNZEICHNUNG

Auf nationaler Ebene kann in man-

chen Situationen noch das Ü-Zeichen 

gefordert werden, das wichtigere 

und vor allem auf EU-Ebene ver-

pfl ichtende Kennzeichen ist aber das 

CE-Kennzeichen.

Die CE-Kennzeichnung wurde 1985 

eingeführt, um Handelsbarrieren in-

nerhalb der EU abzubauen und die 

Vorschriften sowie technischen Nor-

men der einzelnen Mitgliedsstaa-

ten zu harmonisieren. Darum wird 

die CE-Kennzeichnung auch oft als 

„technischer Reisepass“ für den eu-

ropäischen Binnenmarkt bezeichnet. 

Die Abkürzung „CE“ steht für euro-

päische Konformität („Conformité 

Européenne“). 

Was sagt die CE-Kennzeichnung aus?

Produkte, auf die mindestens eine 

EU-Richtlinie zutrifft, müssen über 

eine CE-Kennzeichnung verfügen, 

damit sie in den Verkehr gebracht 

werden dürfen. So gilt zum Beispiel 

für Außentüren die DIN EN 14351-1. 

Mit der CE-Kennzeichnung zeigt der 

Hersteller (oder Inverkehrbringer), 

dass seine Produkte den geltenden, 

relevanten EU-Richtlinien entsprechen.
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Es handelt sich also nicht um ein 

Qualitätssiegel, sondern um den 

Nachweis, dass gesetzliche Mindest-

anforderungen, besonders an Sicher-

heit und Gesundheitsschutz, erfüllt 

sind. 

Die Konformitätsbewertung

Bevor ein Produkt mit CE-Kennzei-

chen versehen werden darf, muss 

seine Konformität mit einer europä-

ischen Norm nachgewiesen werden. 

Dafür ist in der Regel der Hersteller 

selbst verantwortlich: Er prüft, wel-

che EU-Richtlinien für seine Produk-

te gelten und sorgt dafür, dass seine 

Waren alle Vorgaben erfüllen. Falls 

gefordert, muss er eine „Benannte 

Stelle“, also eine unabhängige Prüf-

stelle, einschalten. Nach erfolgrei-

chem Abschluss aller Prüfungen und 

Kontrollen wird der Nachweis der 

Leistungsbeständigkeit erteilt und 

der Produzent bringt das CE-Zeichen 

an seinen Produkten an. Das kann mit 

einem CE-Etikett wie in Abbildung 

2.1 geschehen. Ein Beispiel für eine 

vollständige Leistungserklärung be-

fi ndet sich am rechten Rand

CE-Kennzeichnung für Türen 

Die Konformität von Außen- und In-

nentüren wird durch eine Erstprüfung 

bei einer akkreditierten Prüfstelle 

sowie durch werkseitige Produk-

tionskontrollen sichergestellt. Die 

Produktnorm EN 14351-1 regelt die 

Anforderungen an Außentüren, für 

Innentüren wird künftig die EN 14351-2 

diese Aufgabe übernehmen. (Zeitpunkt 

Inkrafttreten und Dauer der Koexis-

tenzphase bei Redaktionsschluss 

noch nicht bekannt). In Kombination 

mit der DIN EN 16034 werden aus die-

sen Türen dann Brandschutztüren für 

die Außen- und später für die Innen-

anwendung. Das jeweilige Verfahren 

zur Bewertung und Überprüfung der 

Leistungsbeständigkeit (AVCP) wird 

von den jeweiligen Normen im Detail 

beschriebe.

2.8.2 BEISPIELE FÜR FREIE

KENNZEICHNUNGEN

GS-Zeichen

Dieses Kennzeichen wird für verwen-

dungsfertige Produkte vergeben, es 

basiert auf den Anforderungen des 

Produktsicherheitsgesetzes und wird 

nach einer Baumusterprüfung und bei 

kontinuierlicher Fremdüberwachung 

der Produktion vergeben.

DIN-Geprüft Zeichen

Verantwortlich für die Vergabe des 

DIN-Geprüft-Zeichens ist die DIN 

CERTCO, Gesellschaft für Konformi-

tätsbewertung mbH. Dies ist die Zertifi -

zierungsstelle sowohl des DIN als auch 

des TÜV Rheinland. Bevor ein Produkt 

mit DIN-Geprüft-Zeichen versehen 

wird, muss es eine Erstprüfung beste-

hen und sich dann einer dauerhaften 

Eigen- und – abhängig vom Produkt – 

auch Fremdkontrolle unterziehen. 
Abb. 2.1  CE-Etikett NovoPorta Premio

Erfüllt ein Produkt besondere Anfor-

derungen wie Barrierefreiheit, kann 

das mit einem Zusatz im Siegel kennt-

lich gemacht werden.
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